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Beschlussvorlage

Beschlussentwurf:

Der Stadtrat stellt die Jahresabschlüsse zum 31.12.2022 in der vorgelegten und geprüften Form fest.

Der Jahresgewinn des Betriebszweigs Grünflächenwesen 207.867,88 Euro
und der Jahresgewinn des Betriebszweigs Bestattungswesen 299.850,27 Euro

werden auf neue Rechnung vorgetragen.

Begründung:

Die Jahresabschlüsse 2022 wurden von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Hilger, Neumann &
Partner Partnerschaftsgesellschaft mbB geprüft.

Der Vortrag des Gewinns des Betriebszweigs Grünflächenwesen sowie des Betriebszweigs
Bestattungswesen auf neue Rechnung entspricht dem Vorschlag der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
und steht mit der wirtschaftlichen Lage des Eigenbetriebs in Einklang.

Die Bilanzen zum 31.12.2022 schließen auf der Aktiv- und Passivseite mit folgenden Bilanzsummen
ab:

Betriebszweig Grünflächenwesen: 3.003.209,91 Euro
Betriebszweig Bestattungswesen: 20.773.900,59 Euro

Der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 und des Lageberichts für das
Wirtschaftsjahr 2022 werden dem Werkausschuss vorgelegt.
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Dezernat 4

Verfasser: 67-EB Grünflächen- und Bestattungswesen Az.: 67/CP

Betreff:

Feststellung der Jahresabschlüsse 2022 der Betriebszweige "Grünflächenwesen" und
"Bestattungswesen"

Gremienweg:
02.11.2023 Stadtrat einstimmig mehrheitl. ohne BE

abgelehnt Kenntnis abgesetzt
verwiesen vertagt geändert

TOP öffentlich Enthaltungen Gegenstimmen

09.10.2023 Haupt- und Finanzausschuss einstimmig mehrheitl. ohne BE
abgelehnt Kenntnis abgesetzt
verwiesen vertagt geändert

TOP öffentlich Enthaltungen Gegenstimmen

05.09.2023 Werkausschuss "Grünflächen- und
Bestattungswesen"

einstimmig mehrheitl. ohne BE
abgelehnt Kenntnis abgesetzt
verwiesen vertagt geändert

TOP öffentlich Enthaltungen Gegenstimmen
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Anlage:

Anlage 1: Vollständiger Bericht zum Jahresabschluss 2022
Anlage 2: Bilanzen zum 31.12.2022
Anlage 3: Gewinn- und Verlustrechnungen 2022
Anlage 4: Anhang 2022
Anlage 5: Lagebericht 2022
Anlage 6: Bestätigungsvermerk

Auswirkungen auf den Klimaschutz: keine


